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1. Planungsanlass und Planungsziele der Bebauungsplan-Änderung 
 

Planungsrechtliche Ausgangssituation 
Der Bebauungsplan Nr. 2 im Ortsteil Ufhausen (siehe Abbildung 1) ist seit 1985 rechtskräftig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 1 
Rechtskräftiger Bebauungsplan Nr. 2 von 1985 (ohne Maßstab) 

 
Abgrenzung des Änderungsbereiches 
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Als Art der baulichen Nutzung wurde seinerzeit ein Dorfgebiet nach § 5 Baunutzungsverordnung 

(BauNVO) 1977 festgesetzt.  Die Zahl der Vollgeschosse wurde mit II festgesetzt. 

Bezüglich der Festsetzung der überbaubaren und nicht überbaubaren Grundstücksflächen durch 

Baugrenzen wurde gegenüber dem unmittelbar östlich des Geltungsbereiches des Bebauungspla-

nes gelegenen Friedhof eine nicht überbaubare Fläche von 35 Metern im Bebauungsplan Nr. 2 fest-

gesetzt, die auf damals geltende Vorschriften zurückging. Als Folge hiervon liegt auch eine damals 

schon vorhandene Bebauung an der gemeindlichen Erschließungsstraße „Vor dem Tor“ (damaliges 

Flurstück 32/1) außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen. 

 

Aktuelles Bauvorhaben 
Der Eigentümer des heutigen Flurstückes 32/4 Flurstückes möchte nunmehr die außerhalb der über-

baubaren Grundstücksgrenze liegende vorhandene Bebauung an der gemeindlichen Erschlie-

ßungsstraße „Vor dem Tor“ teilweise abreißen und neue Wohnungen errichten (siehe Abbildung 2).  

Die Bebauung besteht aus einer im Jahre 1978 bauaufsichtlich genehmigten LKW-Garage (Fahr-

zeughalle), die erhalten werden und um ein Geschoss für den Bau einer Wohnung aufgestockt wer-

den soll sowie einem ehemaligen Stallgebäude aus den 1950-er Jahren, das abgerissen und eben-

falls mit einem Wohngebäude neu bebaut werden soll. 

Dieses Bauvorhaben ist aufgrund der bisherigen Festsetzungen des Bebauungsplanes planungs-

rechtlich nicht zulässig; die Festsetzungen des geltenden Bebauungsplanes solle daher entspre-

chend geändert werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Friedhof 

Fahrzeughalle 

Ehem.  
Stallgebäude 

Abbildung 2  
Foto der von dem Bauvorhaben betroffenen Gebäude  
„Vor dem Tor“ (März 2020) 
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Weiterhin soll, das ebenfalls aus den 1950-er Jahren stammende und lediglich sporadisch genutzte 

Wirtschaftsgebäude zwischen dem ehemaligen Stallgebäude und dem Wohnhaus Nr. 6 am „Wie-

denacker“ optional abgerissen und perspektivisch durch eine Neubebauung ersetzt werden (siehe 

Abbildung 3). Hierdurch kann das Orts- und Straßenbild in diesem Bereich deutlich aufgewertet wer-

den. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Änderung der Baugebietsart 
Die vorhandene bauliche Nutzung im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 2 und insbeson-

dere im geplanten Änderungsbereich mit überwiegend selbstständigen (nicht zu Wirtschaftsstellen 

land- und forstwirtschaftlicher Betriebe gehörenden) Wohngebäuden entspricht nicht mehr der 

Zweckbestimmung eines Dorfgebietes – weder dem § 5 BauNVO 1977 noch dem § 5 BauNVO 2013. 

Die Art der baulichen Nutzung wird daher in der Änderung des Bebauungsplanes als Mischgebiet 

nach § 6 BauNVO 2013 festgesetzt. 

 

Erweiterung der überbaubaren Grundstücksflächen  
Rechtliche Grundlagen, wie das Friedhofs- und Bestattungsgesetz, nach denen generell ein gewis-

ser Abstand von Bebauung zu einem bestehenden Friedhof einzuhalten ist, bestehen nicht mehr. 

Die Änderung des Bebauungsplanes reduziert daher die im bestehenden Bebauungsplan Nr. 2 fest-

gesetzten, nicht überbaubaren Grundstücksflächen in einem Abstand von 35 Metern, um auch die 

westlich an den Friedhof angrenzenden Grundstücksflächen einer möglichen Bebauung zuzuführen 

(vgl. Abbildung 4). 

 

Ehemaliges 
Stallgebäude 

Ehemaliges 
Wirtschafts-
gebäude 

Wohnhaus 
„Wiedenacker“ Nr. 6 

Abbildung 3  
Foto des optional abzureißenden 
und durch einen Neubau zu erset-
zenden ehemaligen Wirtschaftsge-
bäudes an der Straße „Vor dem 
Tor“ (März 2020) 
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Durch die mit der Änderung des Bebauungsplanes verbundene Option, mit einer Bebauung an den 

Friedhof heranzurücken, ist nach gegenwärtigem Kenntnisstand eine Beeinträchtigung der Nutzun-

gen der an den Friedhof angrenzenden Grundstücke durch die Gräberfelder nicht verbunden. Das 

Gelände der zusätzlich überbaubaren Flächen und der Friedhof selbst haben ein West-Ost-Gefälle, 

sodass schädliche Bodenveränderungen auf den neuen überbaubaren Flächen nicht zu erwarten 

sind. Auf hydrogeologische und bodenschutzfachliche Untersuchungen wird daher im Rahmen der 

Bebauungsplan-Änderung verzichtet und lediglich für den Fall einer künftigen Erweiterung des Fried-

hofes für erforderlich gehalten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die wesentlichen Ziele der Änderung des Bebauungsplanes sind daher: 

- die Reduzierung der nicht überbaubaren Grundstücksflächen gegenüber dem Friedhof und 

gleichzeitige Einbeziehung der vorhandenen und umzunutzenden Bebauung in die überbaubaren 

Grundstücksflächen im nordöstlichen Bereich. 

- Änderung der Baugebietsart von Dorfgebiet (MD) in Mischgebiet (MI). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 4  
Foto der aufgrund der bisherigen Festsetzungen nicht überbaubaren 
Grundstücksfläche – 35-Meter-Abstand zum Friedhof (März 2020) 
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2. Lage und Abgrenzung des Plangebietes  
 

Das Plangebiet bzw. der Änderungsbereich liegt am nordwestlichen Ortsrand von Ufhausen im Eck-

bereich der gemeindlichen Erschließungsstraßen „Vor dem Tor“ und „Wiedenacker“.  

An der östlichen Plangebietsgrenze schließt sich direkt der Friedhof sowie als Grünland genutzte 

Flächen an. 

Das Gelände hat von Westen nach Osten ein Gefälle von i. M. 9 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Abgrenzung des Änderungsbereiches umfasst zunächst die von der 35-Meter-Abstandsrege-

lung zum Friedhof betroffenen heutigen Flurstücke (32/4, 32/2, 32/3 und 34); diese Flurstücke sowie 

das Flurstück 33/4 befinden sich im Eigentum eines Eigentümers. Darüber hinaus werden unter 

Berücksichtigung der Eigentumsverhältnisse und der zusammenhängenden Nutzung und Gestal-

tung der Grundstücke die Flurstücke 34 und 35 mit in den Geltungsbereich einbezogen; beide Flur-

stücke befinden sich ebenfalls in der Hand eines Eigentümers. 

 

Der Änderungsbereich umfasst damit die heutigen Flurstücke 32/2, 32/3, 32/4, 33/4, 34 und 35 der 

Flur 25 mit einer Gesamtfläche von 5.798 m². Plangrundlage des Bebauungsplanes ist die Flurkarte 

des Amtes für Bodenmanagement Fulda vom Februar 2020. 
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Die Änderung des Bebauungsplanes erfolgt im beschleunigten Verfahren nach § 13 a Baugesetz-

buch (BauGB) als Bebauungsplan der Innenentwicklung in Verbindung mit § 13 BauGB (vereinfach-

tes Verfahren) ohne Durchführung einer Umweltprüfung und ohne Erstellung eines Umweltberichtes.  

 
 
 
3. Planungsvorgaben  
 

Flächennutzungsplan (FNP) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im Flächennutzungsplan (FNP) ist der Geltungsbereich der Bebauungsplanänderung als Mischbau-

fläche dargestellt. Mit der Änderung der Baugebietsart von bisher Dorfgebiet in Mischgebiet bleibt 

der Bebauungsplan aus dem FNP entwickelt. 
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4. Städtebauliche Planung 
4.1 Art der baulichen Nutzung 
 

Als Art der baulichen Nutzung wird durch die Änderung des Bebauungsplanes ein Mischgebiet 

gem.§ 6 BauNVO festgesetzt und bezüglich einzelner allgemein zulässiger und ausnahmsweise 

zulässiger Nutzungen modifiziert: 

 

● Einzelhandelsbetriebe (§ 6 Abs. 2 Nr. 3 BauNVO) 

Einzelhandelsbetriebe sollen hier wegen der Lage des Plangebietes, der unzureichenden verkehr-

lichen Erschließung und um die verbrauchernahen Versorgungsstrukturen im Kernort Eiterfeld 

nicht zu gefährden, hier generell keinen Standort finden und sind unzulässig. 

 

● Gartenbaubetriebe (§ 6 Abs. 2 Nr. 6 BauNVO) 

Gartenbaubetriebe sind aufgrund der Lage des Plangebietes und der mit ihnen üblicherweise ver-

bundenen Baukörpern (Gewächshäuser) unter Berücksichtigung des städtebaulichen Umfeldes 

insbesondere aus Gründen der Ortsbildgestaltung nicht zulässig. 

Nicht hierunter fallen dagegen ein Laden oder eine Verkaufsstelle für Floristik im weiteren Sinne 

für Blumen, Kränze, Grabausstattungen etc. mit beschränkter Verkaufsfläche. Derartige Ladenge-

schäfte oder Verkaufsstellen auch im Zusammenhang mit Handwerksbetrieben sind nicht als „Ein-

zelhandelbetriebe“ im obigen Sinne zu verstehen. 

 

● Tankstellen (§ 6 (2) Nr. 7 BauNVO)  

sind aufgrund der Lage des Plangebietes und der für diese Nutzung unzureichenden verkehrlichen 

Anbindung, der erheblichen Verursachung von Ziel- und Quellverkehr sowie des mit dieser Nut-

zung heute obligatorisch verbundenen Angebotes an Waren des täglichen Bedarfs, die die woh-

nungsnahe Versorgung der Bevölkerung beeinträchtigen könnte, unzulässig. 

 

● Vergnügungsstätten (§ 6 Abs. 2 Nr. 8 und Abs. 3 BauNVO) 

Vergnügungsstätten jeglicher Art, insbesondere Spielhallen und Wettbüros aber auch Nachtlokale, 

Nachtbars, Tanzlokale, Diskotheken, Geschäftsräume, deren Zweck auf die Darstellung mit sexu-

ellem Charakter ausgerichtet ist (Striptease-Lokale, Peep-Shows, Sex-Kinos usw.), sind aufgrund 

ihres erheblichen Störpotenzials vor allem in den Abend- und Nachtstunden und am Wochenende 

aber auch im Hinblick auf deren Sozialverträglichkeit / Sozialakzeptanz insbesondere unter Be-

rücksichtigung des benachbarten Friedhofes sowie der oftmals zu befürchtenden sog. „Trading-

Down-Effekten“ nicht zulässig und entsprechen allgemein nicht dem dörflichen Charakter des Orts-

teils. Sowohl die allgemein zulässigen als auch die ausnahmsweise zulässigen Vergnügungsstät-

ten werden generell von der Zulässigkeit im Plangebiet ausgeschlossen – unabhängig davon, ob 
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diese in oder außerhalb eines überwiegend durch gewerbliche Nutzung geprägten Teil des Misch-

gebietes liegen. 

Dagegen zählen Sex-Shops planungsrechtlich nicht zu den Vergnügungsstätten. Sex-Shops zäh-

len zu den Einzelhandelsbetrieben, von denen sie sich lediglich durch das besondere Warensorti-

ment unterscheiden und sind damit ebenfalls ausgeschlossen. 

 

 

Über die genannten Nutzungen nach § 6 BauNVO hinaus werden die Vorschriften über die Zuläs-

sigkeit von Stellplätzen (§ 12 BauNVO), Gebäuden von freien Berufen (§ 13 BauNVO) und Neben-

anlagen (§ 14 BauNVO) Bestandteil des Bebauungsplanes, soweit hierzu keine besonderen Fest-

setzungen getroffen worden sind. 

 

Stellplätze und Garagen (§ 12 BauNVO) 

Stellplätze und Garagen sind in dem Baugebiet für den durch die zulässige Nutzung verursachten 

Bedarf zulässig. Der Bebauungsplan regelt lediglich die generelle planungsrechtliche Zulässigkeit 

von Stellplätzen und Garagen auf den Baugrundstücken, während die Frage wie z. B. der Stellplatz-

pflicht durch die Landesbauordnung und die gemeindliche Stellplatzsatzung bestimmt wird. Die Flä-

chen von Stellplätzen und Garagen sind bei der Ermittlung der Grundfläche nach § 19 (4) BauNVO 

mitzurechnen.  

 

Freie Berufe (§ 13 BauNVO) 

Für die Berufsausübung freiberuflich Tätiger und solcher, die ihren Beruf in ähnlicher Weise ausfüh-

ren, sind im Mischgebiet (auch) Gebäude zulässig. 

 

Nebenanlagen (§ 14 BauNVO) 

Untergeordnete Nebenanlagen und Einrichtungen, die den Grundstücken dienen und seiner Eigen-

art nicht widersprechen, sind im Baugebiet zulässig. Ausgenommen hiervon ist die nicht überbau-

bare Baugebietsfläche mit einer Tiefe von 8 Metern an der Grenze zum Friedhof. Hier sollen aus 

Rücksichtnahme gegenüber der Friedhofsnutzung keine oberirdischen baulichen Nebenanlagen  

oder nach Landesrecht zulässige Anlagen im Sinne des § 14 Abs. 1 BauNVO wie Garagen, Car-

ports, Gartenhäuser, Lagerschuppen, Lagerplätze etc. zulässig sein. 
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4.2 Maß der baulichen Nutzung 
 

Das Maß der baulichen Nutzung wird im Bebauungsplan durch die Grundflächenzahl (GRZ), die 

Geschossflächenzahl (GFZ) und die Zahl der Vollgeschosse bestimmt; alle Parameter sind als 

Höchstgrenze definiert. 

Alle drei Festsetzungen 

- Grundflächenzahl (GRZ) von 0,4 

- Geschossflächenzahl (GFZ) von 0,6 und 

- Die Zahl der Vollgeschosse (Z = II) 

werden aus dem bestehenden Bebauungsplan übernommen. 

 

 

 

4.3 Überbaubare Grundstücksflächen 
 

Die überbaubaren Grundstücksflächen werden an der nördlichen Plangebietsgrenze an der Straße 

„Vor dem Tor“ und an der östlichen Plangebietsgrenze zum Friedhof neu geregelt. 

- An der nördlichen Plangebietsgrenze wird die Baugrenze direkt an die Grenze der Straßenpar-

zelle verlegt, und die vorhandene Bebauung bzw. die neu geplante Bebauung in die überbauba-

ren Grundstücksflächen einbezogen. Die bauordnungsrechtlich erforderlichen Abstandsflächen 

in diesem Bereich erstrecken bis zur Mitte der angrenzenden öffentlichen Straßenparzelle „Vor 

dem Tor“. 

- An der östlichen Plangebietsgrenze wird die Baugrenze an die östliche Gebäudeflucht der LKW-

Garage angelehnt und im weiteren südlichen Verlauf in einem Abstand von 8 Metern gegenüber 

dem Friedhof festgesetzt, um einen gewissen Mindestabstand der (Haupt-)Bebauung vom Fried-

hof zu gewährleisten. Innerhalb des 8 Meter breiten Streifens ist die Errichtung von oberirdischen 

Gebäuden grundsätzlich ausgeschlossen. 

 

 

 

4.4 Bauweise / Dachformen 
 

Der Geltungsbereich der Bebauungsplan-Änderung wird hinsichtlich der unterschiedlichen Festset-

zungen zur Bauweise und der Dachformen in zwei Teilgebiete (MI1 und MI2) geteilt. Die Festsetzun-

gen zu Art und Maß der baulichen Nutzung sind in beiden Mischgebieten identisch. 

Im MI1 wird aufgrund der vorhandenen und geplanten Bebauung sowie unter Berücksichtigung mög-

licher zukünftiger Grundstücksteilungen keine Bauweise mehr festgesetzt. Im MI 2 verbleibt es bei 

der Festsetzung der offenen Bauweise. 
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Im MI1 werden die zulässigen Dachformen um die des Walmdaches ergänzt, um der Objektplanung 

für den Neubau des Wohngebäudes an der Straße „Vor dem Tor“ Rechnung zu tragen. 

Im MI2 verbleibt es bei der bisherigen Festsetzung, dass ausschließlich Satteldächer zulässig sind. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 








